
Allgemeine Geschäftsbestimmungen der t3media AG für Schulungen
Konditionen
Massgebend für die Rechnungsstellung sind die zur Zeit der Bestellung aufgeführten Preise. Die publizierten 
Preise können jederzeit ohne besondere Ankündigung geändert werden. 

Anmeldung/ Bestellung
Sie können via Internet, E-Mail oder per Telefon bestellen. Die Rechnungsstellung erfolgt an jene Adresse, 
die Sie bei der Bestellung angeben.

Bezahlung
Die Schulungsgebühren in CHF sind spätestens am ersten Schulungstag fällig. Die Bezahlung der Lehrmittel 
sollte innert 30 Tagen ab Rechnungsstellung erfolgen.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollen Bezahlung Eigentum der t3media AG.

Leistungen
Dauer, Preis, Schulungsziele, Inhalt, Zielgruppe, Schulungsvoraussetzungen, Details über die Durchführung 
sind den jeweiligen Schulungsbeschreibungen zu entnehmen. Im Schulungspreis sind Material, Literatur und 
die Benutzung der Informatiksysteme enthalten. Reise-, Verpflegungs-, und Unterkunftskosten gehen zu 
Lasten des Lernenden. Jeder Teilnehmer hat während der Dauer der Schulung Anrecht auf einen eigenen 
Arbeitsplatz (z.B. Pult, Bildschirm, PC). 

Wiederholungsoption
Sollten Sie innerhalb von 12 Monaten feststellen, dass Ihr neu erworbenes Wissen auf Grund fehlender 
Praxis verloren ging, können Sie die besuchte Schulung oder auch Teile davon einmal kostenlos 
wiederholen. Bedingungen: Die Schulung ist von uns schriftlich bestätigt, hat noch freie Plätze und Sie 
verwenden Ihre vorhandenen Schulungsunterlagen.

Voraussetzungen für die Teilnahme
Die jeweiligen Voraussetzungen für eine Teilnahme an einer Schulung sind in den 
Schulungsbeschreibungen angegeben. Bitte prüfen Sie diese sorgfältig. Die Anzahl der Teilnehmer ist im 
Interesse des Schulungserfolges beschränkt. Bei einer Überbuchung berücksichtigen wir die Anmeldungen 
in der Reihenfolge des Eingangs.

Ohne garantierte Durchführung
All unsere ausgeschrieben Schulungen werden wenn möglich abgehalten. Bei einer zu geringen Anzahl 
Teilnehmer werden Sie von uns rechtzeitig telefonisch oder schriftlich (Brief, E-Mail, Fax) orientiert. Falls die 
t3media eine Schulung absagen muss, wird Ihnen die Schulungsgebühr vollumfänglich gutgeschrieben 
(schriftliche Gutschrift) oder ausbezahlt.

Gewährleistung und Haftung
Allfällige Mängel müssen umgehend mündlich oder schriftlich gemeldet werden. Weitergehende 
Gewährleistung, insbesondere Haftung für Forderungen auf Schadenersatz für Umtriebe, die Ihnen als Folge 
eines Mangels entstanden sind, sowie für Forderungen aus entgangenem Gewinn, ist ausdrücklich 
ausgeschlossen.

Vertragsänderungen
Die t3media AG behält sich das Recht vor, Programmangebot sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
jederzeit anzupassen. Es gelten jeweils die bei Vertragsabschluss geltenden Bestimmungen, die Sie 
schriftlich bei der Schulungsbestätigung erhalten. Die aktuell gültigen Bestimmungen können jederzeit auf 
unserem Webauftritt eingesehen werden.
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Vertragssprache
Die Vertragssprache ist deutsch. 

Urheberrechte und Copyright
Bei einer Anmeldung verpflichten Sie sich zur Beachtung folgender Bestimmungen: 
Schulungsunterlagen und die in der Schulung verwendete Software (Betriebssystem und sämtliche 
Applikationen) unterliegen dem Urheberrecht und sind personengebunden. Software darf weder kopiert noch 
aus dem Schulungsraum mitgenommen werden.  

Ohne eine schriftliche (Brief) Genehmigung der t3media AG dürfen die Schulungsunterlagen, Texte und 
Fotos weder vervielfältigt, nachgedruckt, übersetzt, elektronisch verarbeitet noch zu internen oder externen 
Weitergaben benutzt werden. 
Sämtliche Unterlagen sind geistiges Eigentum der t3media AG.

Viren
Die t3media AG unternimmt grosse Anstrengungen, um ihre Infrastruktur virenfrei zu halten, kann dies aber 
nicht garantieren. Sollten Teilnehmer Dateien von unseren PCs kopieren, übernehmen wir keinerlei Haftung 
für allfällig durch Viren verursachte Schäden jeglicher Art.

Versicherung
Bei sämtlichen Schulungen und Veranstaltungen, welche durch die t3media AG organisiert werden, ist jeder 
Teilnehmer für einen ausreichenden Versicherungsschutz verantwortlich. Für Diebstahl und Verlust von 
Gegenständen kann die t3media AG nicht haftbar gemacht werden.

Altersbeschränkungen
Zum Besuch einer Schulung besteht keine Altersbeschränkung, sofern der Vertrag rechtsgültig vom 
gesetzlichen Vertreter unterzeichnet ist. 

Schlussbestimmungen
Auf das Vertragsverhältnis ist ausschliesslich Schweizerisches Recht anwendbar. 

Stand Oktober 2007
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Zusätzliche allgemeine Geschäftsbedingungen für Firmenschulungen 

Konditionen
Die durch t3media AG schriftlich (Brief, Fax und E-Mail) erstellten Offerten sind grundsätzlich bis zur 
schriftlichen (Brief, Fax und E-Mail) Auftragserteilung durch den Kunden und Auftragsbestätigung durch 
t3media AG freibleibend. Offerten sind grundsätzlich 30 Tage gültig. 

Bezahlung
Die Bezahlung muss innert 30 Tagen netto nach Rechnungsstellung erfolgen. Bei Abwesenheit (Krankheit, 
Militär, beruflicher Belastung oder anderen Gründen) besteht kein Anspruch auf Reduktion oder 
Rückvergütung der Kosten. Die Rechnungsstellung erfolgt an die von Ihnen in der Bestellung angegebene 
Adresse. 

Spezialaufwand
Allfällige Installationen oder Prüfung von Hard- und Software auf den Kundensystemen werden separat nach 
Aufwand verrechnet.

Konkurrenzierung
Der Kunde sowie die t3media AG verpflichten sich gegenseitig, einander kein Personal abzuwerben. 
Insbesondere wird der Kunde die von t3media AG eingesetzten 
Referenten/Schulungsleiter/Fachbereichsleiter nicht bei eigenen Aus- und Weiterbildungsmassnahmen 
einsetzen. 

Voraussetzungen für die Teilnahme
Bei jeder Schulungsbeschreibung geben wir die notwendigen Voraussetzungen an, die ein Teilnehmer 
erfüllen muss. Der Kunde bemüht sich, nur Teilnehmer in die durch t3media AG durchgeführten Schulungen 
zu schicken, welche die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen.

Infrastruktur in den Räumlichkeiten des Kunden
Findet eine Schulung in den Räumlichkeiten des Kunden statt, ist der Kunden für die Bereitstellung von 
Hard- und Software verantwortlich. Folgende Infrastruktur muss vorhanden sein: Internetzugang, 
internetfähiger PC, Ablagefläche für Unterlagen.

Schulungsdaten
Die Schulungsdaten sind möglichst früh mit der t3media AG zu vereinbaren. Reservationen von 
Schulungsräumen und Schulungsleitern können aus organisatorischen Gründen nicht gemacht werden. 

Schulungsinhalt
Sofern nichts anderes vereinbart, entspricht der Schulungsinhalt den im Internet beschriebenen 
Lerninhalten. Individuelle Anpassungen des Schulungsinhaltes und der dazugehörenden 
Schulungsunterlagen sind schriftlich (Brief, Fax, E-Mail) zu vereinbaren und werden gemäss 
Offerte/Auftragsbestätigung verrechnet. 

Schlussbestimmungen
Auf das Vertragsverhältnis ist ausschliesslich Schweizerisches Recht anwendbar.

Stand Oktober 2007
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